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Kommission beschloss, eine offene zwischenstaatliche Ar-
beitsgruppe einzusetzen, die erörtern soll, wie die Übernahme
politischer Verantwortung durch die Mitgliedstaaten gewähr-
leistet werden kann und wie die Lenkungsstruktur und die Fi-
nanzlage des Büros verbessert werden können, und die ent-
sprechende, der Kommission auf ihrer achtzehnten Tagung
vorzulegende Empfehlungen abgeben soll, und ersucht die
Kommission, der Generalversammlung über den Wirtschafts-
und Sozialrat Bericht zu erstatten, um die weitere Erörterung
dieser Empfehlungen und eine mögliche Beschlussfassung
dazu zu ermöglichen;

18. ersucht den Generalsekretär erneut, das Programm
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, da-
mit es seine Mandate gemäß seinen hohen Prioritäten in vol-
lem Umfang erfüllen kann, und der Kommission angemesse-
ne Unterstützung zu gewähren;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung der Mandate des Programms der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
vorzulegen, der auch neu auftretenden politischen Fragen und
möglichen Antworten Rechnung trägt.

RESOLUTION 63/196

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/431,
Ziff. 26)437.

63/196. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/174 vom 18. De-
zember 2007 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs438,

eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame Ver-
brechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, so-
wie der Bedeutung, die den Strafverfolgungsbehörden und
der rechtsprechenden Gewalt auf regionaler und subregiona-
ler Ebene zukommt,

sowie eingedenk des Aktionsprogramms 2006-2010, das
von dem am 5. und 6. September 2005 in Abuja abgehaltenen
Runden Tisch für Afrika gebilligt wurde439,

im Bewusstsein der verheerenden Auswirkungen der Kri-
minalität auf die Volkswirtschaften der afrikanischen Staaten
und dessen, dass die Kriminalität eines der Haupthindernisse
für eine harmonische und nachhaltige Entwicklung in Afrika
ist,

feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Insti-
tuts der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
die Behandlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer
und umfassender Weise Dienste für die afrikanischen Mit-
gliedstaaten zu erbringen, stark beeinträchtigt hat,

1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-
handlung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regiona-
len Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern
und zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen;

2. beglückwünscht außerdem das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zu seiner
Initiative zur Stärkung seiner Arbeitsbeziehungen zu dem In-
stitut durch die Unterstützung des Instituts und seine Beteili-
gung an einer Reihe von Aktivitäten, einschließlich der in
dem Aktionsprogramm 2006-2010 genannten Aktivitäten zur
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Strafjustizsysteme
in Afrika439;

3. beglückwünscht ferner den Generalsekretär zu sei-
nen Anstrengungen, die erforderlichen Finanzmittel zu mobi-
lisieren, damit das Institut mit dem Kernbestand an Bediens-
teten des Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es
benötigt, um die ihm übertragenen Verpflichtungen wirksam
erfüllen zu können;

4. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit
des Instituts zur Unterstützung nationaler Mechanismen zur
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afrikani-
schen Ländern weiter auszubauen;

5. stellt fest, dass sich das Institut um die Aufnahme
von Kontakten zu Organisationen in den Ländern bemüht, die
Programme zur Verbrechensverhütung fördern, und dass es
enge Verbindungen zu regionalen und subregionalen politi-
schen Stellen wie der Kommission der Afrikanischen Union,
der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der Kommission der
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der
Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung und der Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika unterhält;

6. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrück-
lich auf, auch künftig ihr Möglichstes zu tun, um ihren Ver-
pflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen;

7. begrüßt, dass der Verwaltungsrat des Instituts auf
seiner am 19. und 20. Mai 2008 in Khartum abgehaltenen
zehnten Jahrestagung beschloss, eine Konferenz afrikani-
scher Minister einzuberufen, auf der Maßnahmen zur Verbes-
serung des Ressourcenzuflusses an das Institut erörtert wer-
den sollen;

437 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Costa Rica, Kenia (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen
Staaten sind) und Nicaragua.
438 A/63/87.
439 In Englisch verfügbar unter http://www.unodc.org/art/en/ppaa.html.
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8. fordert alle Mitgliedstaaten, nichtstaatlichen Organi-
sationen und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich
auf, auch weiterhin konkrete praktische Maßnahmen zu er-
greifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Ka-
pazitäten zu unterstützen und um seine Programme und Tätig-
keiten zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege in Afrika durchzuführen;

9. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle440 sowie
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion441 noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen
noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwä-
gen;

10. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu
bemühen, alle in Betracht kommenden Institutionen des Sys-
tems der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Insti-
tut die erforderliche finanzielle und technische Unterstützung
erhält, die es ihm gestattet, sein Mandat zu erfüllen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter
um die Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu be-
mühen, damit das Institut den Kernbestand an Bediensteten
des Höheren Dienstes aufrechterhalten kann, den es benötigt,
um die ihm übertragenen Verpflichtungen wirksam erfüllen
zu können;

12. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung auf, mit dem Institut wei-
ter eng zusammenzuarbeiten;

13. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koopera-
tion, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre
grenzüberschreitenden Formen, die durch innerstaatliche
Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden kön-
nen;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiter-
hin konkrete Vorschläge zum Ausbau der Programme und
Tätigkeiten des Instituts, namentlich die Aufstockung des
Kernbestands an Bediensteten des Höheren Dienstes, vorzu-
legen und der Generalversammlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 63/197

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/432,
Ziff. 13)442.

63/197. Internationale Zusammenarbeit zur
Bekämpfung des Weltdrogenproblems

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen443, die Bestimmungen des Ergebnisses des Welt-
gipfels 2005444 zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems, ih-
re Resolution 62/176 vom 18. Dezember 2007 und ihre ande-
ren früheren einschlägigen Resolutionen,

in Bekräftigung der von der Generalversammlung auf ih-
rer zwanzigsten Sondertagung verabschiedeten Politischen
Erklärung445 und der Bedeutung, die der Erreichung der für
2008 gesteckten Ziele zukommt,

sowie in Bekräftigung der während des Tagungsteils auf
Ministerebene der sechsundvierzigsten Tagung der Sucht-
stoffkommission verabschiedeten gemeinsamen Ministerer-
klärung446, des Aktionsplans zur Verwirklichung der Erklä-
rung über die Leitgrundsätze für die Senkung der Drogen-
nachfrage447 und des Aktionsplans für internationale Zusam-
menarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von
Betäubungsmittelpflanzen und für Alternative Entwick-
lung448, die von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigs-
ten Sondertagung verabschiedet wurden,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 62/176
den Beschluss der Suchtstoffkommission begrüßte, während

440 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326,
Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II
S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74;
öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Men-
schenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73;
öBGBl. III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung
von Migranten). Feuerwaffen-Protokoll: deutschsprachige Fassung in
Resolution 55/255, Anlage.
441 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.

442 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Bahamas, Bangla-
desch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina,
Brunei Darussalam, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien,
Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mo-
naco, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Korea, Republik
Moldau, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Uruguay,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika und Zy-
pern. 
443 Siehe Resolution 55/2.
444 Siehe Resolution 60/1.
445 Resolution S-20/2, Anlage.
446 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 8 (E/2003/28/Rev.1), Kap. I, Abschn. C; siehe auch
A/58/124, Abschn. II.A.
447 Resolution 54/132, Anlage.
448 Resolution S-20/4 E.


